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INFORMATIONEN
aus wichtigen Rechtsgebieten I/2026

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall ging es um 
fondsgebundene Riester-Rentenversicherungen, bei denen die spätere Ren-
tenhöhe anhand eines im Versicherungsschein festgelegten Rentenfaktors 
berechnet wird. Dieser Rentenfaktor beruht auf den vom Versicherer an-
genommenen Rechnungsgrundlagen, insbesondere dem Rechnungszins und 
der kalkulierten Lebenserwartung, und bestimmt die monatliche Rente je 
10.000 € Policenwert.

Die in einigen Verträgen verwendeten Allgemeinen Versicherungsbedingungen sahen 
vor, dass der Versicherer den Rentenfaktor herabsetzen darf, wenn sich nach Vertrags-
schluss unvorhersehbare Umstände ergeben, etwa eine deutlich steigende Lebenserwar-
tung oder dauerhaft sinkende Kapitalmarktrenditen. Auf Grundlage dieser Klausel hatte 
der Versicherer den Rentenfaktor mehrfach abgesenkt.

Der BGH erklärte diese Klausel für unwirksam. Zwar kann ein Versicherer bei langfris-
tigen Vorsorgeverträgen auf nachträgliche Störungen des wirtschaftlichen Gleichge-
wichts reagieren, unzumutbar ist jedoch ein einseitig ausgestaltetes Anpassungsrecht. 
Die Klausel erlaubte ausschließlich eine Reduzierung der Rentenleistung, verpflichtete 
den Versicherer aber nicht dazu, den Rentenfaktor bei später verbesserten Umständen 
wieder anzuheben.
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Damit verstößt die Regelung gegen das sog. Symmetriegebot. Dieses verlangt, dass 
Verschlechterungen und Verbesserungen der maßgeblichen Umstände gleichbehandelt 
werden. Ein Versicherer, der sich das Recht zur Herabsetzung der Leistung vorbehält, 
muss daher auch verpflichtet sein, positive Entwicklungen in vergleichbarer Weise an 
die Versicherungsnehmer weiterzugeben.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Festivalbesucher 
gekaufte Token nicht zeitlich unbegrenzt zurückgeben können.

In dem entschiedenen Fall war es auf dem Festivalgelände untersagt, eigene Speisen oder 
Getränke mitzubringen. Alle Einkäufe bei der Veranstaltung mussten mit speziellen Token 
bezahlt werden. Diese waren ausschließlich während des Festivals erhältlich und konn-
ten nur vor Ort an bestimmten Kassen sowie nur zu festgelegten Zeiten zurückgegeben 
werden. Zudem war die Rückerstattung auf max. 50 € begrenzt.

Nach Festivalende war eine Rückgabe vollständig ausgeschlossen. Ein Verbraucherschutz-
verband sah darin eine unangemessene Benachteiligung der Besucher. Insbesondere zum 
Ende der Veranstaltung könnten viele ihre restlichen Token nicht mehr rechtzeitig einlö-
sen, etwa weil sie abreisen müssten. Auch die betragsmäßige Begrenzung der Rückgabe 
sei nicht gerechtfertigt.

Das OLG Düsseldorf folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Die Regelungen sind klar 
und für die Besucher nachvollziehbar. Token sind ausschließlich für die jeweilige Veran-
staltung bestimmt und vergleichbar mit Wertmarken auf Volksfesten. Eine Rücknahme 
nach Veranstaltungsende würde einen erheblichen organisatorischen Aufwand verursa-
chen. Die Begrenzung auf 50 € diene zudem dem Schutz vor Fälschungen.

In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) entschiedenen Fall 
buchte eine Frau eine Hawaii-Reise mit Abflug vom Flughafen Hamburg um 
6:45 Uhr und schloss dazu eine Reiserücktrittsversicherung ab (Kostenersatz 
bis 6.500 € pro Person bei notwendiger und unvermeidbarer Stornierung). 

Am Reisetag startete sie um 4:00 Uhr in Kiel mit einem Mietwagen. Wegen einer mehr 
als zweistündigen Vollsperrung nach einem Unfall erreichte sie den Flughafen erst um 
6:30  Uhr und verpasste den Flug. Sie forderte daraufhin die Erstattung zusätzlicher 
Reisekosten von ca. 9.000 €.

Es besteht keine Leistungspflicht der Reiserücktrittsversicherung, wenn der Flug auf-
grund einer Anreise mit dem Pkw ohne ausreichenden zeitlichen Sicherheitspuffer zum 
Flughafen verpasst wird. Bei der Anreise zum Flughafen ist sowohl für Verzögerungen bei 
den Kontrollen als auch infolge der allgemeinen Risiken des Straßenverkehrs grundsätz-
lich ein Sicherheitspolster einzurechnen. Verpasst ein Fluggast, wie im entschiedenen 
Fall, nach Vollsperrung einer Straße seinen Flug, ohne einen ausreichend eingeplanten 
Zeitpuffer, besteht kein Anspruch auf Leistungen aus einer Reiserücktrittsversicherung. 
Damit war die Verschiebung des Reiseantritts nicht „unvermeidbar“ im Sinne der Re-
gelungen des Versicherungsvertrages, begründeten die OLG-Richter ihre Entscheidung, 
denn die Frau hätte es durch Einplanung eines „entsprechenden Zeitpuffers“ in Händen 
gehabt, rechtzeitig am Flughafen einzutreffen.

Auch wenn einzelne Reiseleistungen erbracht wurden, kann dem Reisenden 
bei nicht ordnungsgemäßer Vertragserfüllung dennoch ein Anspruch auf 
vollständige Erstattung zustehen. Dies ist der Fall, wenn die mangelhafte 
Erbringung von Reiseleistungen so schwerwiegend ist, dass die Pauschalrei-

se zwecklos wird, und die Reise für den Reisenden nicht mehr von Interesse ist. Zu dieser 
Entscheidung kamen die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).

Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Zwei polnische Urlauber reis-
ten für einen All-inclusive-Aufenthalt in einem Fünfsternehotel nach Albanien. Bereits 
am Tag nach der Ankunft begann der von Behörden angeordnete Abriss der Hotel-
Schwimmbecken. Diese Arbeiten dauerten vier Tage, jeweils von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
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und führten zum vollständigen Abriss der Schwimmbecken, der Strandpromenade sowie 
des gepflasterten Abstiegs zum Meer. Ferner mussten sie in langen Schlangen anstehen, 
um ihre Mahlzeiten zu erhalten, und zu Beginn der Essenszeiten zu den Mahlzeiten 
erscheinen, da die Zahl der verfügbaren Mahlzeiten begrenzt war. Überdies entfiel das 
Snackangebot am Nachmittag. Zusätzlich starteten kurz vor Reiseende neue Bauar-
beiten zur Aufstockung des Hotels um ein weiteres Geschoss. Die Reisenden forderten 
daraufhin vor einem Gericht die volle Erstattung des Reisepreises sowie Schadensersatz.

Ob sie darauf nach dem Urteil des EuGH einen Anspruch haben, hat das nationale Ge-
richt zu prüfen.

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass eine ta-
rifvertragliche Regelung, nach der sämtliche Beschäftigte einschließlich der 
Teilzeitbeschäftigten Mehrarbeitszuschläge erst ab der Überschreitung der 
Wochenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte erhalten, eine gesetzlich verbo-

tene Diskriminierung der Teilzeitbeschäftigten darstellt. Rechtsfolge ist die gerichtliche 
„Anpassung nach oben“ mit der Folge, dass auch bei Teilzeitbeschäftigten die Über-
schreitung ihrer individuellen Wochenarbeitszeit die tarifvertragliche Zuschlagspflicht 
auslöst.

Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Im Manteltarifvertrag 
für die Beschäftigten im Einzelhandel im Land Brandenburg (MTV) haben die Tarifver-
tragsparteien einen Mehrarbeitszuschlag von 25 % bei Überschreitung der tarifvertrag-
lichen Wochenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte von grundsätzlich 38 Std. geregelt. 
Eine Arbeitnehmerin war als Teilzeitkraft im Verkauf tätig. In einem Zeitraum von 6 Mo-
naten leistete sie über ihre vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit hinausgehend 62 
Arbeitsstunden, jedoch in keiner Woche mehr als 38 Arbeitsstunden. Sie verlangte mit 
ihrer Klage unter dem Gesichtspunkt ihrer Diskriminierung als Teilzeitbeschäftigter ge-
genüber vollzeitig Beschäftigten die Zahlung von Überstundenzuschlägen für 62 Stun-
den. Dies hatte der Arbeitgeber unter Verweis auf die tarifvertragliche Regelung und den 
grundgesetzlichen Schutz der Tarifautonomie verweigert.

Auch das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 26.11.2025 entschieden, dass Teilzeit-
beschäftigten der tarifvertragliche Mehrarbeitszuschlag zusteht, wenn sie ihre individu-
elle wöchentliche Arbeitszeit proportional zur Zuschlagsgrenze für Vollzeitbeschäftigte 
überschreiten.

Der gesetzliche Mindestlohnanspruch kann durch die Überlassung eines 
Firmenwagens nicht erfüllt werden. Das Mindestlohngesetz verlangt eine 
Zahlung von Geld. Ein Firmenwagen kann nicht zur Erfüllung der Mindest-
lohnpflicht angenommen werden.

Ein Arbeitgeber muss also zusätzlich zu den wegen Überlassung eines Firmenwagens 
bereits entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen auch Beiträge auf den gesetzlichen 
Mindestlohn zahlen, da durch die Überlassung eines Firmenwagens der Mindestlohnan-
spruch nicht erfüllt wird. Mit seiner vom Gesetz angeordneten Entstehung werden hier-
auf Sozialversicherungsbeiträge fällig. Diese sind nicht durch die wegen der Überlassung 
des Firmenwagens bereits gezahlten Beiträge abgegolten.

So hat bereits das Bundesarbeitsgericht 2016 entschieden, dass der Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn erst erfüllt ist, wenn die für den Kalendermonat gezahlte 
Bruttovergütung den Betrag erreicht, der sich aus der Multiplikation der Anzahl der in 
diesem Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit dem gesetzlichen Mindest-
lohn ergibt.

In einem vom Landesarbeitsgericht Köln (LAG) entschiedenen Fall schlossen 
ein Arbeitnehmer und der Arbeitgeber am 20.6.2023 einen Aufhebungsver-
trag mit Wirkung zum 30.9.2023. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
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bestand im Langzeitkonto des Arbeitnehmers ein Guthaben von 31 Tagen. Zum Aus-
gleich dieses Guthabens sollte er im Zeitraum vom 18.8.2023 bis 29.9.2023 freigestellt 
werden. Dementsprechend wurden für den vereinbarten Zeitraum 31 Freistellungstage 
für den Arbeitnehmer in das Zeiterfassungssystem eingepflegt. Vom 4.8.2023 bis über 
das Ende des Arbeitsverhältnisses am 30.9.2023 hinaus, war der Arbeitnehmer arbeits-
unfähig erkrankt. Mit Schreiben seines Anwalts begehrte er u. a. die Auszahlung von 31 
Tagen aus dem Langzeitkonto. Der Arbeitgeber lehnte dieses ab.

Die LAG-Richter kamen zu folgendem Urteil: Der aufgrund eines Guthabens in einem 
Langzeitkonto bestehende Freistellungsanspruch des Arbeitnehmers wird auch dann 
durch seine Freistellung erfüllt, wenn der Arbeitnehmer nachträglich im Freistellungs-
zeitraum arbeitsunfähig erkrankt. Sie führten weiterhin aus, dass grundsätzlich der Ar-
beitnehmer das Risiko trägt, die durch Arbeitsbefreiung als Arbeitszeitausgleich gewon-
nene Freizeit auch tatsächlich nach seinen Vorstellungen nutzen zu können.

Für Auszubildende, die außerhalb der Tarifbindung liegen, gilt eine Mindest-
vergütung. Die Höhe der monatlichen Mindestvergütung nach dem Berufs-
bildungsgesetz wurde nun fortgeschrieben. Hier eine Übersicht der Mindest-
vergütungen von 2022 bis 2026 vom 1.1. bis 31.12. des jeweiligen Jahres:

Ausbildungs-
beginn

1. Aus- 
bildungsjahr

2. Aus- 
bildungsjahr

3. Aus- 
bildungsjahr

4. Aus- 
bildungsjahr

2026 724,00 € 854,00 € 977,00 € 1.014,00 €

2025 682,00 € 805,00 € 921,00 € 955,00 €

2024 649,00 € 766,00 € 876,00 € 909,00 €

2023 620,00 € 731,60 € 837,00 € 868,00 €

2022 585,00 € 690,30 € 789,75 € 819,00 €

Ein Vermieter kann das Mietverhältnis ordentlich nur kündigen, wenn er an 
dessen Beendigung ein berechtigtes Interesse hat. Ein solches berechtigtes 
Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Vermieter die Wohnung für sich, 
seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Das 
Tatbestandsmerkmal des Benötigens erfordert nicht, dass der Vermieter oder 

seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts auf die Nutzung der Woh-
nung angewiesen sind. Vielmehr benötigt ein Vermieter eine Mietwohnung bereits dann, 
wenn sein (ernsthafter) Wunsch, die Wohnung künftig selbst zu nutzen oder nahen 
Angehörigen zu Wohnzwecken zur Verfügung zu stellen, auf vernünftige und nachvoll-
ziehbare Gründe gestützt wird.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte zu entscheiden, ob Eigenbedarf vorliegt, wenn der 
im selben Haus wie der Mieter wohnende Vermieter beabsichtigt, die eigene Wohnung 
baulich zu verändern, um sie anschließend zu verkaufen, und die ähnlich große, vermie-
tete Wohnung während der Umbauarbeiten und auch dauerhaft selbst zu nutzen. Der 
BGH kam zu dem Urteil, dass hier ein berechtigter Eigenbedarf vorliegt. 

So ist das Nutzungsinteresse des Vermieters hinsichtlich der vermieteten Wohnung auch 
dann zu respektieren, wenn er den Bedarfsgrund willentlich herbeigeführt beziehungs-
weise selbst verursacht hat. Das Vorliegen von Eigenbedarf des Vermieters kann auch 
nicht deshalb verneint werden, weil sich dessen Wohnverhältnisse in Bezug auf den Zu-
schnitt und die Größe der beiden hier in Rede stehenden Wohnungen nicht wesentlich 
änderten. 

Hat ein Mieter aus dem Mietverhältnis einen fälligen Gegenanspruch ge-
gen den Vermieter, etwa auf Beseitigung eines Mangels (z. B. Reparatur der 
Heizung), kann er die geschuldete Leistung in angemessenem Umfang bis 
zur Bewirkung der ihm zustehenden Leistung zurückbehalten (Zurückbehal-
tungsrecht). Voraussetzung hierfür ist stets ein fälliger Gegenanspruch des 
Schuldners gegen den Gläubiger.
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Diese Grundsätze lassen sich jedoch nicht auf das Verhältnis zwischen Wohnungseigen-
tümer und der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) übertragen.

Aus dem Anspruch eines Wohnungseigentümers gegen die GdWE auf Erstellung der 
Jahresabrechnungen kann jedoch gegenüber dem Anspruch der GdWE auf Zahlung der 
auf der Grundlage des Wirtschaftsplans festgelegten Vorschüsse und der beschlossenen 
Rücklagen kein Zurückbehaltungsrecht hergeleitet werden. Dementsprechend können 
Wohnungseigentümer laufende Hausgeldzahlungen nicht mit der Begründung verwei-
gern, dass Jahresabrechnungen ausstehen.

Die in einem Wirtschaftsplan ausgewiesenen Vorschüsse sollen zur Verwaltung des Ge-
meinschaftseigentums in dem betreffenden Wirtschaftsjahr tatsächlich zur Verfügung 
stehen. Es handelt sich um das zentrale Finanzierungsinstrument der GdWE. Die lau-
fenden Vorauszahlungen gewährleisten, dass die für die Bewirtschaftung der Anlage 
notwendigen Mittel bereitstehen.

Ein Zurückbehaltungsrecht könnte alle Wohnungseigentümer dazu verleiten, die Vor-
schüsse wegen ausstehender Jahresabrechnungen nicht zu zahlen. Dann wäre der Ge-
meinschaft die finanzielle Grundlage für das betroffene Wirtschaftsjahr entzogen. Sie 
wäre demnach in ihrer Handlungsfähigkeit stark beschränkt. Bei Zahlungsausfällen kann 
etwa eine Versorgungssperre drohen, der Versicherungsschutz kann gefährdet werden 
und Verzugszinsen können anfallen. Aus diesem Grund ist auch die Aufrechnung durch 
den Wohnungseigentümer grundsätzlich ausgeschlossen und nur ausnahmsweise zulässig.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine Zuwendung von Todes 
wegen zugunsten des Hausarztes des Erblassers nicht deshalb unwirksam 
ist, weil es gegen ein den Hausarzt treffendes berufsständisches Zuwen-
dungsverbot verstößt.

Die Vorschrift verbietet nur ein Verhalten des Arztes, dem es nicht gestattet ist, Ge-
schenke oder andere Vorteile zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen. 
Nicht geschützt von diesem Verbot wird hingegen der zuwendende Patient oder die 
Erwartung seiner Angehörigen, diesen zu beerben. So verbietet es die im Grundgesetz 
geschützte Testierfreiheit des Patienten, ein zugunsten des behandelnden Arztes ange-
ordnetes Vermächtnis wegen Verstoßes gegen das berufsständische Zuwendungsverbot 
für unwirksam zu halten.

Ein Dreizeugentestament ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zulässig, 
wenn der Erblasser sich objektiv oder nach übereinstimmender (subjektiver) 
Überzeugung aller drei Zeugen in so naher Todesgefahr befindet, dass eine 
Errichtung vor dem Bürgermeister oder Notar nicht mehr möglich erscheint. 

Das Oberlandesgericht München (OLG) stellte dazu jedoch klar, dass die Unterschrift 
des unterschriftsfähigen Erblassers zu den zwingenden Erfordernissen eines wirksamen 
Nottestaments gehört. Fehlt sie, liegt ein wirksames Nottestament auch dann nicht vor, 
wenn zweifelsfrei feststeht, dass der Erblasser die Erklärung abgegeben hat. Die Unter-
schrift des Erblassers ist nur dann entbehrlich, wenn er nach eigenen Angaben oder nach 
der Überzeugung der drei Zeugen nicht schreiben kann.

In dem Fall aus der Praxis wurde ein Dreizeugentestament niedergeschrieben und von 
allen unterschrieben, außer von der Erblasserin. Da sie wenige Stunden zuvor noch ein 
ärztliches Formular eigenhändig unterzeichnet hatte, gingen die OLG-Richter davon aus, 
dass sie durchaus in der Lage gewesen wäre, selbst zu unterschreiben. Damit erklärte 
das Gericht das Dreizeugentestament für formunwirksam und bestätigte die Entschei-
dung des Nachlassgerichts, keinen Erbschein aufgrund dieses Testaments zu erteilen.

Der Betreiber eines Parkplatzes hatte auf dem Platz einen Parkscheinau-
tomaten aufgestellt. Eine Frau stellte ihren PKW gegen 8:11 Uhr auf dem 
Parkplatz ab und löste für 4 € einen bis 10:51 Uhr gültigen Parkschein. Da 
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die bezahlte Parkzeit überschritten war, beauftragte der Betreiber ein Unternehmen mit 
dem Abschleppen des Fahrzeugs. Erst nach Zahlung der Abschleppkosten von 587,50 € 
erhielt es die Frau zurück.

Das Abstellen eines Fahrzeugs auf einem privaten Parkplatz stellt eine verbotene Eigen-
macht dar, wenn es unbefugt erfolgt. Unbefugt ist das Abstellen eines Fahrzeugs auf 
einem Privatgrundstück nicht nur dann, wenn das Parken überhaupt nicht erlaubt ist, 
sondern auch dann, wenn das Parken an bestimmte Bedingungen (z. B. Nutzung einer 
Parkscheibe, Zahlung einer Parkgebühr o. Ä.) geknüpft ist. Nutzt der Fahrzeugführer den 
Parkplatz, ohne sich daran zu halten, fehlt die Zustimmung des Parkplatzbetreibers für 
das Parken eines Fahrzeugs.

In dem oben geschilderten Fall entschied der Bundesgerichtshof: „Wer ein Fahrzeug über 
das auf dem Parkschein ausgewiesene Parkzeitende hinaus auf einem gebührenpflichtigen 
privaten Parkplatz abstellt, begeht verbotene Eigenmacht. Der Grundstückseigentümer 
darf infolgedessen das Fahrzeug abschleppen lassen; eine Wartepflicht trifft ihn insoweit 
regelmäßig nicht.“ Der Betreiber war daher berechtigt, das Fahrzeug ohne vorherige War-
tezeit abschleppen zu lassen.

Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabel-
le“ wurde zum 1.1.2026 geändert. Gegenüber der Tabelle 2025 sind die Be-
darfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder angehoben worden.

Außerdem sind die Anmerkungen zur Tabelle um Regelungen des angemessenen Selbst-
behalts bei der Inanspruchnahme von Kindern auf Elternunterhalt und von Großeltern 
auf Enkelunterhalt ergänzt worden. 

Die in der Tabelle ausgewiesenen Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Lebensbedarf 
des Kindes ausgerichtet an den Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem Alter auf 
der Grundlage durchschnittlicher Lebenshaltungskosten typisieren, um so eine gleich-
mäßige Behandlung gleicher Lebenssachverhalte zu erreichen.

Zum 1.1.2026 betragen die Regelsätze bei einem Nettoeinkommen des/der Unterhalts-
pflichtigen bis 2.100 €:

	» 486 € für Kinder von 0 – 5 Jahren
	» 558 € für Kinder von 6 – 11 Jahren
	» 653 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
	» 698 € für Kinder ab 18 Jahren.

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze.

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düssel-
dorf unter https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle.
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Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2026 = 1,17 %; 1.7. – 31.12.2025 = 1,27 %; 1.1. – 30.6.2025 = 2,27 % 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2026: Januar = 122,8
2025: Dezember = 122,7; November = 122,7; Oktober = 123,0; September = 122,6;  
August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2;  
Februar = 120,8 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 12.2.2026


